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Hinweis »
Die Informationen in diesem
Mandantenbrief wurden sorg-
fältig ausgewählt und zu-
sammengestellt. Doch beachten
Sie bitte, dass dieser Service
weder eine Beratung ersetzt,
noch einen Beratervertrag dar-
stellt. Bitte haben Sie deshalb
Verständnis dafür, dass wir
keine Gewährleistung für die
Richtigkeit oder Aktualität der
hier wiedergegebenen In-
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Bei einem Rechts- oder Steuer-
problem vereinbaren Sie des-
halb einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie
eine verbindliche Beratung, die
auf Ihr persönliches Problem
bezogen ist.

Sehr geehrte Mandanten,



am 27. September sind bekanntlich Bundestagswahlen. Da lohnt sich ein
Blick zurück auf die sich dem Ende zuneigende derzeitige Legislaturperiode.
Hier zeigt sich deutlich, dass die Große Koalition in Hinsicht auf Steuer-
änderungen sehr fleißig gewesen ist. Das betrifft insbesondere die drei
großen Reformpakete bei der Erbschaft- und Abgeltungsteuer ab Neujahr
2009 sowie die Unternehmensteuerreform 2008. Diese Maßnahmen brachten
schon für sich alleine gesehen einen gravierenden Gezeitenwechsel bei den
Steuerregeln von geänderten Tarifen über völlig neue Rechenschritte. Nun-
mehr gehören private Kapitalerträge nicht mehr in die Steuererklärung und die
GmbH zahlt nur noch 15 statt 25 Prozent Körperschaftsteuer.



Es gab aber auch Änderungen, die Bürger und Unternehmer verärgert hatte.
Das galt insbesondere für die Mehrwertsteuererhöhung um drei Punkte unmit-
telbar nach der Wahl. Diese Maßnahme spielt auch im aktuellen Wahlkampf
eine wichtige Rolle und wird immer wieder ins Feld geworfen, wenn die
Parteien Steuersenkungen versprechen. 



Aber auch der Wegfall von Eigenheimzulage, degressiver Abschreibung bei
Mietshäusern, Privilegien beim heimischen Arbeitszimmer oder dem Sonder-
ausgabenabzug von Steuerberatungskosten fällt negativ ins Gewicht.



Auf der Gegenseite sind aber auch viele neue Vergünstigungen zu erwähnen,
in unterschiedlichen Bereichen. Eine Rolle rückwärts machte die Regierung
bei der Pendlerpauschale, die gibt es wieder ab dem ersten Kilometer.
Spenden lassen sich deutlich besser von der Steuer absetzen und für gemein-
nützige Tätigkeiten gibt es gestiegene Freibeträge. Insbesondere Familien
dürfen sich über eine erhöhtes Kindergeld, angehobene Kinderfreibeträge und
den einmaligen Kinderbonus von 100 Euro freuen. Die gesunkenen Einkom-
mensteuertarife entlasten Bürger und Unternehmer für 2009 und 2010 und mit
dem Bürgerentlastungsgesetz kommt es ab Neujahr 2010 zur deutlich besse-
ren Absetzbarkeit der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Nicht
vergessen werden darf natürlich auch die optimierte Förderung von haushalts-
nahen Dienstleistungen.



Eine angenehme Lektüre wünscht

Angela Montag
Steuerberaterin
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Alle Steuerzahler

Rußfiltereinbau: Staatlicher
Zuschuss kommt sofort
(Val) Die Nachrüstung von Partikelfiltern für Diesel-Kfz
wird seit dem 1. August 2009 alternativ auch mit einem
Festbetrag in Höhe von 330 Euro gefördert. Das ergibt
sich aus einer neuen Förderrichtlinie des Bundesumwelt-
und des -verkehrsministeriums. Die Bundesregierung
verspricht sich von der sofortigen finanziellen Förderung
eine Ankurbelung des Nachrüstmarktes, der weitgehend
zum Erliegen gekommen war. Anträge auf einen Zu-
schuss können ab 1. September 2009 online beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge-
stellt werden.

Die bisherige Fördermöglichkeit in gleicher Höhe über
eine zeitlich befristete Kfz-Steuerbefreiung bleibt als
Alternative erhalten, die Förderung über den Zuschuss
ist jedoch attraktiver. Denn durch den Zuschuss hat der
Halter den Förderbetrag schnell auf dem Konto. Neben
der Förderung bringt der neue Rußfilter vier weitere Vor-
teile:

1. Nachgerüstete Diesel-Pkw erhalten eine bessere
Umweltplakette und können je nach Ausgestaltung der
Umweltzone auch weiterhin in die bereits in vielen Städ-
ten eingerichteten Umweltzonen einfahren.

2. Die nachgerüsteten Fahrzeuge werden vom zeitlich
befristeten Kfz-Steueraufschlag ausgenommen, der 1,20
Euro pro angefangenen 100 Kubikzentimeter Hubraum
beträgt.

3. Der Wiederverkaufswert erhöht sich.

4. Die Nachrüstung der Filter trägt dazu bei, dass der
Partikelausstoß gesenkt und die Luftqualität besser wird.

Erbe oder Schenkung:
Baumaßnahme des Nach- 
kommen wird nicht mehr
besteuert
(Val) Macht der Nachkomme im Vorgriff auf die erwarte-
te Erbschaft bereits umfangreiche Baumaßnahmen an
der Immobilie, die er später einmal erhalten soll, muss er
diesen Wertzuwachs später nicht der Erbschaftsteuer
unterwerfen. Dies hatte jüngst der Bundesfinanzhof ent-
schieden (Az. II R 38/07). Das Finanzamt berechnet also
die Erbschaftsteuer nicht vom modernisierten Haus,
sondern von der Ausstattung vor der Baumaßnahme.

Sofern ein solcher Vorgang jedoch im Rahmen einer
Schenkung erfolgt, wurde bislang anders gerechnet. Hier

stellten die selbst bezahlten Mittel für die Baumaß-
nahme eine Gegenleistung an den Ex-Besitzer dar, so-
dass es zu einer so genannten gemischten Schenkung
kam. Dies wird dann so behandelt, als hätte der neue
Hausbesitzer dem Schenker für die übertragene Woh-
nung etwas bezahlt. Dieser Wert sollte sich aus dem
Aufwendungsersatzanspruch ergeben, auf den der Be-
günstigte nunmehr verzichtet hat. Das führte nicht nur zu
einer höheren Bemessungsgrundlage für die Schen-
kungsteuer, sondern konnte sogar ein Spekulationsge-
schäft auslösen.

Die Finanzverwaltung lenkt nun ein und behandelt die
Schenkung jetzt genauso wie den Erbfall. Die Finanzbe-
hörde Hamburg weist aktuell in einem bundesweit abge-
stimmten Erlass darauf hin, dass an der bisher anders-
lautenden Auffassung der Finanzverwaltung in allen
offenen Fällen nicht mehr festgehalten wird (Az. 53 S
3806-003/09). Tätigt der Nachkomme also im Vorgriff auf
die erwartete Schenkung bereits umfangreiche Baumaß-
nahmen an der Immobilie, muss er diesen Wertzuwachs
nicht mehr der Steuer unterwerfen. Wertsteigernde Auf-
wendungen des Begünstigten gehören ab sofort nicht
mehr zur steuerlichen Bereicherung. Damit kommt es
beim Fiskus zu einem Gleichklang zwischen Erbschaft
und Schenkung.

Bemessungsgrundlage ist also in beiden Fällen nicht die
modernisierte oder frisch erbaute Immobilie, sondern der
Wert vor Beginn der Bau- oder Renovierungsmaßnah-
men. Hat der Begünstigte beispielsweise auf dem unbe-
bauten Grundstück der Eltern ein Gebäude errichtet,
erhält er steuerlich gesehen später lediglich den nackten
Grund und Boden. Der hierfür maßgebende Bodenricht-
wert wird allerdings nicht mit dem ehemaligen Preis vor
Beginn der Bauarbeiten, sondern dem aktuellen Wert im
Zeitpunkt der Erbschaft oder Schenkung angesetzt.

Diese Neuregelung abweichend von den bisherigen
Erbschaftsteuerrichtlinien folgt dem Grundprinzip, dass
die Erbschaftsteuer als Bereicherung nur den Nettobe-
trag erfassen darf.
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Außergewöhnliche Belastung:
Besuchskosten der Großeltern
zählen nicht dazu

(Val) Eine räumliche Nähe der Enkel zum Lebensmittel-
punkt der Großeltern ist heutzutage nicht mehr die Re-
gel, selbst ein längerfristiger Auslandsaufenthalt der
Enkel ist nicht mehr ungewöhnlich. Denn die gesteigerte
berufliche oder auch private Mobilität der Eltern bringt
eine solche Trennung immer häufiger mit sich. Unter
diesem Aspekt ist es nach dem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) nicht ungewöhnlich, wenn Oma oder
Opa weite und teure Reisen auf sich nehmen müssen,
um ihre Enkel zu sehen. Das ist weiterhin privat veran-
lasst und führt nicht zu außergewöhnlichen Belastungen
(Az. VI R 60/07).

Im zugrunde liegenden Fall war der Sohn und
Kindesvater der Enkel tödlich verunglückt. Zu dieser Zeit
war ein Verfahren auf Scheidung der Ehe anhängig. Die
Kin-desmutter wehrte sich gegen Besuchskontakte der
Großeltern. Die setzten ihr Recht auf Umgang mit ihrem
Enkel gerichtlich durch, weil der Kontakt dem Kindes-
wohl entspricht. Nachdem die Mutter nach Spanien ver-
zogen war, haben die Großeltern im Jahr ihr Enkelkind
acht mal in Spanien besucht.

Dennoch handelt es sich bei den Besuchsfahrten der
Großeltern um einen typischen Aufwand der Kontakt-
pflege und nicht um außergewöhnliche Belastung. Dabei
ist ein hoher Aufwand aufgrund der Vielzahl der Reisen
oder der weiten Entfernung ins Ausland durch den Grad
der Intensität bestimmt und privat veranlasst. Bei dau-
ernd getrennt lebenden Elternteilen werden solche Be-
suche ihrer Kinder durch Kindergeld und steuerliche
Vergünstigungen berücksichtigt. Großeltern erhalten
zwar keine entsprechende staatliche Förderung. Bei
ihnen sind diese typischen Kosten der Kontaktpflege
aber bereits mit dem Grundfreibetrag abgegolten. Denn
Großeltern haben nach dem BGB lediglich ein Recht auf
Umgang mit dem Enkel, wenn dies dem Wohl des Kin-
des dient. Daraus folgt aber nicht, dass dies außerge-

wöhnlich ist und steuerlich berücksichtigt werden müss-
te.

Denn nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH
gehören zu den nicht außergewöhnlichen Aufwendun-
gen in der Regel die Kosten für Fahrten, um nahe Ange-
hörige zu besuchen. Das gilt sogar beim Besuch des
Ehegatten oder des Nachwuchses in der Haftanstalt
oder eines kranken Elternteils.

Hinweis: Anders sieht es hingegen aus, wenn die Besu-
che medizinisch indiziert oder therapeutisch notwendig
sind. Nicht ausreichend ist hingegen ein psychologi-
sches Gutachten, das den Umgang befürwortet. Dieses
Attest besagt nämlich nur, dass die Besuche dem Kin-
deswohl gedient haben. Dadurch werden sie aber noch
nicht zwangsläufig.

Steuertermine September
Umsatzsteuer und LohnsteuerUmsatzsteuer und Lohnsteuer

Abgabe                         10.09.2009
Zahlung* spätestens     14.09.2009
     - bei Überweisung    14.09.2009
     - bei Scheckzahlung 07.09.2009
     - bei Barzahlung       10.09.2009

* Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird. Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung. Bei
Schecks gilt die Zahlung erst drei Werktage nach
Einreichung als geleistet. Daher muss er dem Finanzamt
entsprechend früher vorliegen.
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Unternehmer

Betriebsprüfung «im
Jahrestakt»: Anordnung gegen
den Willen des Unternehmens
bedenklich
(Val) Das Finanzgericht (FG) Köln bezweifelt, dass die in
Nordrhein-Westfalen eingeführte zeitnahe Betriebsprü-
fung von Großbetrieben, bei der vom Finanzamt jeweils
nur ein Veranlagungszeitraum geprüft wird, gegen den
Willen des Unternehmens angeordnet werden darf. Eine
solche Betriebsprüfung «im Jahrestakt» könnte nach
Ansicht der Kölner Richter die gesetzlichen Grenzen des
Ermessens überschreiten.

Hintergrund: Nach der Betriebsprüfungsordnung unter-
liegen so genannte Großbetriebe der lückenlosen An-
schlussprüfung. Jeder Prüfungszeitraum schließt an den
vorherigen Prüfungszeitraum an, sodass im Ergebnis
jeder Veranlagungszeitraum vom Betriebsprüfer des
Finanzamts überprüft wird. In der Vergangenheit wurden
im Rahmen einer Prüfung regelmäßig drei oder mehr
Jahre überprüft. Die Unternehmen hatten also bisher
nicht jedes Jahr die Betriebsprüfung bei sich.

Das FG weist darauf hin, dass die Verkürzung des Prü-
fungszeitraums für einen Großbetrieb nicht nur vorteil-
haft sei. Dem Vorteil der größeren Zeitnähe stünden
insbesondere die Nachteile sich jährlich wiederholender
Prüfungen und eines erheblich höheren Aufwands für die
einzelne Prüfung gegenüber. Durch die Anordnung von
Betriebsprüfungen im Jahrestakt gegen den aus-
drücklichen Willen des betroffenen Unternehmens könn-
ten daher die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
überschritten werden.

Der Beschluss erging im Rahmen des Eilrechtsschutzes.
Seine grundsätzlichen Bedenken konnte das FG letztlich
dahingestellt lassen. In dem entschiedenen Fall bestan-
den bereits aufgrund von Ermessensfehlern im Einzelfall
Zweifel daran, ob die Verkürzung des Prüfungszeitraums
rechtmäßig ist.

Finanzgericht Köln, Beschluss vom 07.07.2009, 13 V
1232/09

Gesellschafterdarlehen: Schuld
ist abzuzinsen
(Val) Geben Gesellschafter ihrer GmbH einen zinslosen
Kredit, muss der in der Bilanz jährlich mit 5,5 Prozent
abgezinst werden. Das führt dann für die Gesellschaft zu
einer entsprechenden Gewinnerhöhung, die steuerpflich-
tig ist. Das gilt nach dem Beschluss vom Finanzgericht
Berlin-Brandenburg auch dann, wenn der Beteiligte den
Kredit mit unbestimmter Laufzeit gegeben hatte (Az. 6 V
6154/08). Zwar müssen laut Gesetz Verbindlichkeiten in
der Steuerbilanz nicht abgezinst werden, wenn die
Schulden am jeweiligen Bilanzstichtag nur noch weniger
als ein Jahr laufen. Bei realistischer Betrachtungsweise
ist aber davon auszugehen, dass die GmbH das Geld
nicht innerhalb von zwölf Monaten zurückbezahlt, son-
dern weiterhin zur Kapitalstärkung verwenden wird, so
die Richter. Zwar können Kredite, bei denen keine feste
Laufzeit vereinbart wurde, nach BGB mit einer Frist von
drei Monaten gekündigt werden.

Doch diese zivilrechtliche Regelung wird durch die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht überla-
gert. Hier ist nämlich auf die tatsächlichen Modalitäten
der Darlehensgewährung abzustellen. Sofern der Kredit
an einem Bilanzstichtag schon einige Jahre besteht,
lässt diese für die Zukunft auf eine Laufzeit von mehr als
zwölf Monaten schließen. Damit greift die Pflicht zur
Abzinsung. In vielen Fällen gewährt der Gesellschafter
einer GmbH einen Kredit, wenn die sich in finanziellen
Schwierigkeiten befindet und die Banken nicht mehr so
großzügig Mittel zur Verfügung stellen. Dann handelt es
sich um ein eigenkapitalersetzendes Darlehen, was im
Falle einer späteren Insolvenz zur Einordnung als nach-
rangige Verbindlichkeit führt. In der Handels- und Steu-
erbilanz des Darlehensnehmers sind diese Schulden
jedoch weiterhin grundsätzlich als Fremdkapital auszu-
weisen. Solche Kredite in Notsituationen zeichnen sich
regelmäßig durch die Langfristigkeit aus. Da das Steuer-
recht keine Ausnahmen für eigenkapitalersetzende Dar-
lehen vorsieht, gilt die Abzinsungsverpflichtung auch hier.

Diese Einordnung hat die negative Konsequenz, dass
der erwünschte Vorteil der unentgeltlichen Kapitalüber-
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lassung durch einen Gesellschafter zu einer Besteue-
rung und somit einer Belastung bei der GmbH als Darle-
hensnehmer führt. Würde der Beteiligte hingegen fri-
sches Eigenkapital zur Verfügung stellen, wäre die nicht
der Fall. Als Ausweg bietet sich an, den Kredit mit einer
Mindestverzinsung auszustatten. Dann hätte die GmbH
Betriebsausgaben und der Gesellschafter Kapitalein-
nahmen.

Praxisausfallversicherung:
Leistung keine Einnahme -
Beitrag keine Ausgabe
(Val) Die Versicherungsleistungen einer so genannten
Praxis- oder Kanzleiausfallversicherung, die fortlaufende
Betriebskosten im Falle einer Erkrankung des Betriebs-
inhabers erstattet, müssen nicht versteuert werden.
Denn, so der Bundesfinanzhof (BFH), es handele sich
um eine private Versicherung. Allerdings bedinge dies,
dass der Versicherungsnehmer die an die Versicherung
gezahlten Beiträge auch nicht als Betriebsausgaben
abziehen könne.

Hintergrund: Praxis- oder Kanzleiausfallversicherungen
werden vor allem von Freiberuflern und Einzelgewerbe-
treibenden im Anspruch genommen. Die Versicherungs-
gesellschaft ersetzt die fortlaufenden Praxis- oder Kanz-
leikosten (wie Miete, Leasingraten, Personalkosten et
cetera) bei Betriebsunterbrechungen. Diese kann auf
einer krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit
des Betriebsinhabers, einer gesundheitspolizeilich ver-
fügten Quarantänemaßnahme oder, je nach individueller
Vereinbarung, auch einer durch Brand, Wasser, Ein-
bruch ausgelösten Betriebsunterbrechung beruhen.

Im Streitfall hatte eine Ärztin eine solche Versicherung
abgeschlossen. Nach einem Sturz war sie längere Zeit
krank geschrieben. Die Versicherung erstattete ihr die
fortlaufenden Betriebskosten.

Diese Zahlungen wertete der BFH nicht als Betriebsein-
nahmen aus der freiberuflichen Tätigkeit der Ärztin. Die
Praxisausfallversicherung sei, soweit das Krankheitsrisi-
ko abgedeckt werde, keine betriebliche Versicherung.
Entscheidend für die Zuordnung sei die Art des versi-
cherten Risikos. Krankheit sei aber, von Sonderfällen
wie der Berufskrankheit abgesehen, grundsätzlich kein
betriebliches, sondern ein privates Risiko.

Etwas anderes gilt laut BFH nur für das mitversicherte
Risiko der Quarantäne. Denn es hänge mit dem Betrieb
zusammen. Entsprechende Leistungen der Versiche-
rung seien daher Betriebseinnahmen. Umgekehrt könn-
ten Versicherungsbeiträge insoweit als Betriebsausga-
ben abgezogen werden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.05.2009, VIII R 6/07

Umsatzsteuervoranmeldung:
Onlineabgabe ist verpflichtend
(Val) Unternehmer sind bereits seit 2005 verpflichtet,
ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach
Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu
übermitteln. Verfügt der Unternehmer über einen
internetfähigen Computer, kann er seine Erklärung nicht
in Papierform einreichen. Denn die Übermittlung der
Daten im ELSTER-Verfahren ist nach dem Urteil vom
Finanzgericht Niedersachsen nicht manipulationsan-
fälliger als das papiergebundene System (Az. 5 K
303/08).

Zwar kann das Finanzamt auf Antrag zur Vermeidung
von Härten auf eine elektronische Übermittlung verzich-
ten. Solche Härtefälle liegen insbesondere dann vor,
wenn der Betrieb nicht über die technischen Vorausset-
zungen verfügt. Denn es gibt keine Pflicht des Unter-
nehmers, sich extra nur für die Abgabe der Erklärungen
auf elektronischem Wege Hardware und Software an-
schaffen zu müssen. Doch diese Ausnahmeregelung gilt
gerade nicht, wenn ein Unternehmer über die technische
Ausstattung zur elektronischen Übermittlung der steuer-
lichen Daten verfügt, indem er Internet und PC nutzen
kann. Der zeitliche Mehraufwand besteht lediglich in der
bloßen Übertragung einzelner Zahlen aus der Buchfüh-
rung in das ELSTER-Voranmeldungsformular. Nach Auf-
fassung der Richter wäre auch bei der Abgabe der Vor-
anmeldung in Papierform eine Übertragung dieser Zah-
len auf den herkömmlichen Vordruck nötig.

Ein Unternehmer kann auch nicht das Argument der
stärkeren Manipulationsmöglichkeit bei der Steueran-
meldung über das ELSTER-Verfahren anbringen. Zwar
wird in dem Voranmeldungsverfahren die Steuernummer
als Authentifizierung elektronisch mit übertragen und die
verwendeten IP-Adressen werden über einen mehrmo-
natigen Zeitraum gespeichert. Dadurch kann bei einer
vorsätzlich falschen Übermittlung die IP-Adresse des
Absenders ermittelt und nachverfolgt werden. Eine Un-
terdrückung der IP-Adresse ist zwar durch Anonymisie-
rungssoftware oder die Nutzung öffentlicher Zugänge in
Internet-Cafés möglich. Praxisrelevante Fälle des Miss-
brauchs über den eigenen Computer sind im Zusam-
menhang mit dem ELSTER-Verfahren allerdings bislang
nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon
ausgegangen werden, dass die Online-Übermittlung für
falsche Anmeldungen anfälliger ist als die papiergebun-
dene Form.
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Kapitalanleger

Lehman Brothers-Zertifikate:
Risikobereiter Anleger muss
Totalverlust seiner Anlage
hinnehmen
(Val) Risikobereite Anleger muss die Bank bei der Emp-
fehlung einer Neuanlage nicht in gleichem Umfang auf-
klären wie Neukunden oder Kunden, die erstmalig ihnen
unbekannte risikoträchtige Anlagen empfohlen bekom-
men. Dies bekam ein Anleger zu spüren, der von seiner
Bank Schadenersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Lehman Brot-
hers-Zertifikaten begehrt hatte. Das Landgericht (LG)
Itzehoe wies seine Klage ab.

Der Mann hatte im November 2006 nach einem Ge-
spräch mit dem Kundenbetreuer der beklagten Bank
Wertpapiere der Lehman Brothers Treasury Co. B.V.
erworben. Nach der Insolvenz der US-Investmentbank
Lehman Brothers im Jahre 2008 erlitt der Kläger einen
Totalverlust der Anlage. Der Kläger behauptet, die Be-
klagte habe ihn pflichtwidrig nicht über das hohe Risiko
dieser Anlage aufgeklärt. Er habe als konservativer An-
leger in sichere Kapitalanlageformen investieren wollen.

Die beklagte Bank meint hingegen, der Kläger sei nicht
aufklärungsbedürftig gewesen. Er habe bereits 2003
angegeben, seine Risikobereitschaft sei sehr hoch und
er verfüge über einen Anlagehorizont von mehr als zehn
Jahren. Darüber hinaus habe er ab dem Jahre 2005 an
riskanten Geschäften wie dem «Daytrading» teilgenom-
men.

Das LG hielt die beklagte Bank nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme nicht für schadenersatzpflichtig. Der
Umfang der Beratungspflichten einer Bank richte sich
nach dem Anlegerhorizont. Bei einem konservativen
Anleger ohne Erfahrung mit Wertpapieranlagen sei der
Umfang größer als bei einem risikobereiten Anleger mit
Erfahrung im Wertpapiergeschäft und entsprechender
Anlagestrategie. Nach der persönlichen Anhörung des
Klägers hatte dieser laut Gericht bereits «die Erfahrung
gemacht, dass gehandelte kursabhängige Papiere Kurs-
gewinnen und -verlusten zugänglich waren...». Das
Gericht stufte ihn deswegen als risikobereit ein.

Die Bank habe ihre Pflichten gegenüber dem Kläger
auch nicht dadurch verletzt, dass ihr Mitarbeiter ihn nicht
über das Insolvenzrisiko der Lehman Brothers aufgeklärt
habe. Denn zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs im
November 2006 sei das Insolvenzrisiko der immerhin
viertgrößten Investmentbank der Welt für die Beklagte
nicht erkennbar und daher rein theoretischer Natur ge-
wesen.

Landgericht Itzehoe, Urteil vom 06.08.2009, nicht

rechtskräftig

Quellensteuer: Keine
Anrechnung auf Stückzinsen
(Val) Bei Anleihen mit einer fiktiven ausländischen Quel-
lensteuer wird ein Pauschalbetrag von der Steuerlast
abgezogen, den Sparer überhaupt nicht bezahlen brau-
chen. Seit diesem Jahr funktioniert das sogar automa-
tisch, indem die heimische Depotbank diese Auslands-
abgabe sofort mit der Abgeltungsteuer verrechnet und
nur den verbleibenden Differenzbetrag abführt. Das kann
bei Anleihen aus einigen Ländern dazu führen, dass die
endgültige Steuerbelastung bei fünf Prozent liegt und
somit eine hohe Nettorendite verbleibt.

Diese Ersparnis über die Verrechnung einer nicht erho-
benen Steuer gelingt aber nur bei einer ordnungsgemä-
ßen Zinsauszahlung, meist einmal jährlich. Verkauft der
Anleger seine Anleihen vor diesem Ausschüttungster-
min, erhält er die bis dahin aufgelaufenen Erträge zwar
über Stückzinsen taggenau und er muss diese als nor-
male Kapitaleinnahmen der Abgeltungsteuer unterwer-
fen. Allerdings erfolgt dann keine Anrechnung der
ausländischen Quellensteuer. Denn nach dem Urteil
vom Finanzgericht Köln wirkt sich die fiktive Quellen-
steuer nur aus, wenn es zu einer regulären Zinsaus-
zahlung kommt (Az. 4 K 4802/06). Sofern Sparer solche
Anleihen also vor dem Fälligkeitstermin abstoßen
möchten, sollten sie zumindest den nächsten Auszah-
lungstermin abwarten und die günstige Anrechnung
noch mitnehmen. Der Verkauf erst einen Tag später
rettet das Steuersparmodell.

Und das funktioniert so: Nach dem jeweiligen Doppelbe-
steuerungsabkommen zwischen Deutschland und einem
anderen Staat dürfen zwischen 10 und 20 Prozent der
ausbezahlten Zinsen als fiktive Quellensteuer verrechnet
werden. Zur Auswahl stehen hier beispielsweise Län-
deranleihen aus Portugal, Griechenland, Israel, China,
Bolivien, Jamaika, Argentinien oder Uruguay. Bei portu-
giesischen Bonds sind es beispielsweise 15 Prozent.
Hier führt die Bank dann also (25 minus 15) nur zehn
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Prozent Abgeltungsteuer auf die erhaltenen Zinserträge
ab.

Solche fiktiven Anleihen sind nicht risikoreicher als her-
kömmliche Festverzinsliche mit gleicher Schuldnerquali-
tät. Sie notieren in Euro an deutschen Börsen und
können täglich an- und verkauft werden. Allerdings ist
die Liquidität nicht bei allen Anleihen hoch. Denn viele
Sparer oder auch Investmentfonds halten diese steuer-
günstigen Rentenpapiere bis zur Fälligkeit, sodass es an
der Börse an Verkaufsangeboten fehlen kann.

Kontenabruf: Finanzbeamte
nutzen die Recherche rege
(Val) Der Kontenabruf wird immer mehr zur Recherche
von bislang unbekannten Bankverbindungen verwendet.
So haben die Finanzbehörden im ersten Halbjahr 2009
17.626 Suchläufe bei den inländischen Kreditinstituten
gestartet. Hinzu kommen 2.789 Suchläufe von Sozialbe-
hörden. Diese Zahlen ergeben sich aus einer aktuellen
Antwort der Bundesregierung im Bundestag (Drucksa-
che 16/13814). Statistische Angaben darüber, wie viele
Konten und Depots dabei im Einzelnen ermittelt wurden,
liegen allerdings nicht vor.

Hintergrund für diese Information ist die gesetzliche Re-
gelung, dass Finanzbeamte bereits seit April 2005 hinter
dem Rücken der Sparer einen Kontenabruf starten dür-
fen. Hierzu greifen sie online auf den zentralen Daten-
pool zu, den die Banken bereithalten müssen. Von die-
ser Suche merken weder Kreditinstitute noch deren
Kunden etwas. Denn in dieser Datenbank wird nicht
festgehalten, zu welcher Person Recherchen angestellt
worden sind.

Viel erfährt der Fiskus zwar nicht, wenn er auf den Da-
tenpool der Konten online zugreift. Denn bekannt wer-
den erst einmal nur Name von Bank und Kunde, Konto-
und Depotnummern sowie Verfügungsberechtigte. Be-
stände, Kontobewegungen und Erträge sind nicht ge-
speichert. Da die erhaltenen Angaben mittels der Ras-
terabfrage über alle inländischen Banken aber flächen-

deckendes Informationsmaterial bringen, lassen sich
hierüber weitere konkrete Nachforschungen anstellen.
Dabei dürfen die Finanzämter auch auf zurückliegende
Jahre zugreifen.

Ein Grund für die Suche nach unbekannten Kontenver-
bindungen ist es, Guthaben säumiger Steuerzahler auf-
zuspüren. Hierdurch haben die Vollstreckungsbeamten
dann gute Argumente, um offene Forderungen doch
noch einzutreiben. Aber auch zur Aufdeckung unver-
steuerter Kapitalerträge ist die Kontrolle ein wichtiges
Hilfsmittel. Zwar behalten Banken seit Neujahr 2009 die
Abgeltungsteuer sofort ein und Kapitaleinnahmen sowie
Kursgewinne müssen grundsätzlich nicht mehr in die
Steuererklärung. Dennoch gibt es den Kontenabruf wei-
terhin. Vermuten die Finanzbeamten beispielsweise
Spekulationsgewinne aus alten Börsenjahren, können
sie eine Recherche starten.

Lohnend kann die Recherche auch bei Selbstständigen
sein. Halten Betriebsprüfer die Angaben zu Betriebsein-
nahmen oder -ausgaben für unschlüssig oder weichen
sie von den internen Richtsätzen ab, dürfen sie dem
Unternehmer oder Freiberufler mit einem Kontenabruf
drohen. Stimmt dieser nicht zu, gilt das als Verletzung
der Mitwirkungspflichten und der Beamte darf zugunsten
des Fiskus schätzen.
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Immobilienbesitzer

Wasseranschluss: Ermäßigte
statt volle Umsatzsteuer bringt
Erstattung
(Val) Arbeiten rund um den häuslichen Trinkwasseran-
schluss unterliegen nur dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz von sieben statt dem regulären von 19 Prozent. Für
Hausbesitzer und Mieter führt das zu einer Erstattung
von zuviel bezahlter Umsatzsteuer, sofern sie nicht
selbst als Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind. Es kommt dann zu einer echten Kostenentlastung.
Das betrifft generell alle Maßnahmen, bei denen zwi-
schen Mitte 2000 und 2009 der Wasseranschluss neu
installiert, repariert, verändert oder ausgewechselt wur-
de.

Hintergrund dieser erfreulichen Entlastung sind zwei
Urteile des Bundesfinanzhofs vom Oktober 2008 (Az. V
R 61/03 und V R 27/06), wonach der ermäßigte Um-
satzsteuersatz nicht nur für die Lieferung von Wasser,
sondern darüber hinaus auch für das Legen der Wasser-
leitung sowie auch Reparatur-, Wartungs- und ähnliche
Leistungen an den Hausanschlüssen gilt. Anspruch auf
Tarifermäßigung gibt es allerdings nur, wenn der Was-
serversorger oder ein vom ihm beauftragtes Hand-
werksunternehmen die Leistung erbracht hat. Reparatu-
ren in Eigenregie durch den Hausbesitzer unterliegen
hingegen nicht dem ermäßigten Steuersatz.

Die Finanzverwaltung wendet diese günstige Rechtspre-
chung jetzt an. Das Bayerische Landesamt für Steuern
weist in einem aktuellen Erlass darauf hin, wie die Kun-
den an ihr Geld kommen und die Unternehmer in der
Praxis vorzugehen haben (Az. S 7221.1.1-1/16 St 34).
Wer sich die Differenz bei der Umsatzsteuer zurückho-
len möchte, muss sich an seinen Versorger oder den
Handwerker wenden und eine korrigierte Rechnung
verlangen. Dann kommt es zur Rückerstattung.

Beim privaten Verbraucher führt das zu einer effektiven
Kostenentlastung, da sie sich die Vorsteuer nicht vom
Finanzamt erstatten lassen können. Das gelingt sogar in
längst verjährten Steuerfällen, also auch für alte Rech-
nungen aus 2000. Das kann sich lohnen, wie nachfol-
gendes Beispiel zeigt.

Eine Maßnahme im Jahr 2005 kostete 10.000 Euro netto
plus 1.600 Euro Umsatzsteuer. Wird nun die Rechnung
berichtigt, beträgt der Nettopreis (11.600 x 100 / 107)
10.841 Euro. Hierauf beläuft sich die Umsatzsteuer von
sieben Prozent, was 759 Euro ausmacht. Die Differenz
zwischen 1.600 und 759 Euro bekommt der Kunde zu-
rück, was eine Erstattung von 841 Euro ausmacht. So-
fern die Maßnahme in späteren Jahren mit 19 Prozent
abgerechnet worden war, fällt die Rückzahlung sogar
noch höher aus.

Auch ein Neubau im
bautechnischen Sinn kann
steuerrechtlich als Denkmal
gefördert werden
(Val) Nach allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen
können erhebliche Umbauarbeiten an einem bestehen-
den Gebäude (z.B. Erneuerung wesentlicher tragender
Teile) zu einem Neubau im bautechnischen Sinne füh-
ren. Derartige Baumaßnahmen wurden nach dem Ei-
genheimzulagengesetz wie ein Neubau gefördert.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun mit Urteil vom 24.
Juni 2009 erkannt, dass dies nicht die Förderung eines
Baudenkmals nach § 7i des Einkommensteuergesetzes
(EStG) ausschließt. Der Zweck der Vorschrift, kulturhis-
torisch wertvolle Gebäude zu erhalten und zu moderni-
sieren, rechtfertige es, den Begriff des Neubaus in § 7i
EStG tatbestandsspezifisch einzuschränken.

Die erhöhten Absetzungen nach § 7i EStG können nur in
Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige
die gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen durch
eine Bescheinigung des zuständigen Denkmalamts
nachweist. Wie weit diese Bescheinigung die Finanzbe-
hörde bindet, hängt von deren konkreten Inhalt ab. Im
Regelfall enthält die Bescheinigung (entsprechend den
Bescheinigungsrichtlinien der verschiedenen Bundes-
länder) den Hinweis, dass die steuerrechtlichen Fragen
allein von der Finanzbehörde zu prüfen sind.

In diesen Fällen entscheidet deshalb die Finanzbehörde,
ob die Voraussetzungen für die Gewährung erhöhter
Absetzungen nach § 7i EStG vorliegen. Im Streitfall fehl-
te der einschränkende Hinweis. Deshalb war nach Auf-
fassung des BFH das Finanzamt hinsichtlich des Ab-
zugsbetrags nach § 7i EStG umfassend gebunden.

Bundesfinanzhof, X R 8/08
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Mieteinkünfte: Ertragseinbußen
rechtfertigen keine gesonderte
Abschreibung
(Val) Ein Hausbesitzer kann keine Gebäudeabschrei-
bung wegen außergewöhnlicher wirtschaftlicher Abnut-
zung geltend machen, selbst wenn die Mieterträge signi-
fikant einbrechen. Nach einem aktuellen Urteil des Fi-
nanzgerichts Schleswig-Holstein kommt ein solcher
Steuerabzugsposten nicht in Betracht, solange die
Grundstücke trotz der Einnahmeverluste in ihrer Nut-
zung voll funktionsfähig sind und objektiv weiterhin zur
Erzielung positiver Einkünfte geeignet bleiben. Denn der
Ansatz einer solchen AfA setzt voraus, dass die Immobi-
lie in ihrer wirtschaftlichen Nutzungsfähigkeit beeinträch-
tigt ist (Az. 1 K 61/08). Im zugrunde liegenden Fall hat-
ten sich die Einnahmen über die Jahre um rund ein Drit-
tel reduziert, die Wohnungen waren aber voll vermietet.

Eine Gebäudeabschreibung wegen außergewöhnlicher
wirtschaftlicher Abnutzung setzt voraus, dass etwas
besonders Negatives passiert ist. Denn der übliche
Wertverzehr einer Immobilie wird vom Finanzamt bereits
durch die normale Abschreibung über die Nutzungsdau-
er von meist 50 Jahren berücksichtigt. Ist der Zeitraum
kürzer, darf das Haus schneller abgeschrieben werden.
Also müssen darüber hinaus noch zusätzliche außerge-
wöhnliche Umstände oder Einwirkungen entstanden
sein, die über eine besondere Abschreibung zu berück-
sichtigen sind.

Dabei muss es sich um ein aus dem üblichen Rahmen
fallendes Ereignis handeln. Hierdurch muss die Nut-
zungsfähigkeit einer Immobilie so beeinträchtigt worden
sein, dass sie sich nur noch vermindert oder gar nicht
mehr weiter vermieten lässt. Denkbar ist hier etwa ein
Einsturz oder der unbewohnbare Anbau. Ein solcher Fall
liegt aber nicht vor, wenn sämtlichen Wohnungen wei-
terhin vermietet sind. Selbst wenn der Mietertrag im
Laufe der Jahre oder etwa aktuell durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise signifikant zurückgeht, ergibt sich hier-
aus noch keine Beeinträchtigung der Nutzungsfähigkeit.
Das Ergebnis spiegelt sich lediglich in der Höhe des
Jahresertrags wider.

Eine deutliche Ertragsminderung sorgt in erster Linie
dafür, dass sich der Verkaufspreis eines Grundstücks
reduziert. Dieser Umstand hat aber nichts mit der Erzie-
lung von steuerpflichtigen Mieteinkünften zu tun. Die
bestehen nämlich unabhängig davon weiter, wie der
Immobilienmarkt diese Nutzungsmöglichkeit bewertet.
Daher kommt keine Sonder-Abschreibung in Betracht,
so lange das Haus zur Nutzung wirtschaftlich sinnvoll
herangezogen werden kann.

Gebäudevermietung:
Vorsteuerabzug ist auch noch
im Nachhinein möglich
(Val) Die langfristige Vermietung von Wohnungen oder
anderen Grundstücksflächen ist grundsätzlich steuerfrei.
Das hat für den Immobilienbesitzer den Nachteil, dass er
die Vorsteuer aus den Baukosten und sonstigen
Hausaufwendungen nicht beim Finanzamt geltend ma-
chen kann. Doch es gibt eine gesetzliche Möglichkeit,
zur Umsatzsteuerpflicht zu optieren. Dies ist erlaubt,
wenn Gebäudeteile an einen anderen Unternehmer für
dessen Betrieb zur Verfügung gestellt werden und der
Mieter wiederum steuerpflichtige Umsätze ausübt. Das
eröffnet den Vorsteuerabzug und der Nutzer hat keine
Probleme mit dem Aufschlag auf die Nettomiete. Denn
der kann die Umsatzsteuer bei seinem Finanzamt eben-
falls geltend machen.

Nun stellt sich die Frage, wann der Hausbesitzer die
Vorsteuer geltend machen kann. Mit dem ersten Spa-
tenstich weiß er meist noch gar nicht, an wen die fertige
Immobilie später vermietet werden soll. Insoweit wird er
auf den Vorsteuerabzug erst einmal verzichten. Findet er
später tatsächlich einen unternehmerischen Mieter, kann
er für die ehemaligen Zeiträume entweder erstmals eine
Umsatzsteuer-Jahreserklärung einreichen oder eine dem
Finanzamt bereits vorliegende berichtigen.

Denn nach dem aktuellen Urteil vom Finanzgericht
Rheinland-Pfalz (Az. 6 K 2350/07) kann der Bauherr mit
der Option zur Steuerpflicht die Vorsteuer geltend ma-
chen. Denn der Vermieter dokumentiert erst mit seiner
Abwahl der Umsatzsteuerfreiheit, dass er eine Immobilie
ganz oder teilweise steuerpflichtig zur Verfügung stellen
kann. Also ermöglicht erst die Ausübung des Wahlrechts
den Vorsteuerabzug. Das Grundstück gehörte bereits
zuvor dem Unternehmer, nur war die Erstattung der
bezahlten Umsatzsteuer bislang nicht erlaubt.

Zwar haben die Zuordnung zum Unternehmensvermö-
gen und damit auch der Antrag auf Vorsteuerabzug un-
mittelbar mit der Herstellung zu erfolgen. Doch kann das
in der Praxis erstmalig dazu kommen, wenn die Vermie-
tung umsatzsteuerpflichtig durch den Verzicht auf die
Steuerbefreiung erfolgt. Daher lässt sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch rückwirkend die Vorsteuer geltend
machen.

Faustregel: Damit das Finanzamt die Vorsteuer erstattet,
müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Wohnungen sind fertig gestellt.
2. Die Option zur Steuerpflicht wird ausgeübt.
3. Es kommt erstmalig zur Erzielung von steuerpflichti-
gen Umsätzen.
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Angestellte

Arbeitszimmer: Gemeinsame
Nutzung ist steuerschädlich
(Val) Benötigen Eheleute die Büroräume im gemein-
schaftlichen Einfamilienhaus gemeinsam, kann jeder der
beiden Gatten nach seinem Anteil am Haus die Gebäu-
deabschreibung sowie laufenden Aufwendungen wie
Schuldzinsen, Grundsteuer, Versicherungsbeiträge,
Energie- oder Reparaturkosten als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten geltend machen. Ist nun aber
einer der Partner beispielsweise Lehrer, kann er seinen
anteiligen Aufwand steuerlich nicht mehr geltend ma-
chen. Denn das gelingt seit 2007 nur noch, wenn sich
der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit im häuslichen
Arbeitszimmer befindet.

Hälfte der Kosten nicht absetzbarHälfte der Kosten nicht absetzbar

Das hat nun nach dem Urteil vom Finanzgericht Köln die
negative Konsequenz, dass beim Finanzamt die Hälfte
der Kosten für das heimische Büro verpufft, wenn etwa
der andere Gatte fast ausschließlich von zu Hause aus
arbeitet (Az. 10 K 82/09). Würde dieser Partner das Ar-
beitszimmer alleine nutzen, könnte er hingegen alles
geltend machen.

Diese beruht auf der Tatsache, dass bei Ehegatten-
Immobilien grundsätzlich davon auszugehen ist, dass
jeder von ihnen die Baukosten entsprechend seinem
Miteigentumsanteil getragen hat. Sind die finanziellen
Beiträge der Eheleute unterschiedlich hoch, dann wird
das Mehr dem Partner mit der Folge zugewendet, dass
jeder von ihnen so anzusehen ist, als habe er die sei-
nem Anteil entsprechenden Aufwendungen selbst getra-
gen. Ein Ausgleichsanspruch wegen finanzieller Mehr-
leistungen des einen Teils kommt dann grundsätzlich
nicht in Betracht. Denn Eheleute bringen durch den Er-
werb von Miteigentum je zur Hälfte in aller Regel zum
Ausdruck, es solle so angesehen werden, wie wenn
jeder gleichviel zu den Kosten beigetragen habe.

Nutzt jetzt ein Miteigentümer das Arbeitszimmer alleine,
dann ist davon auszugehen, dass er Anschaffungs- oder
Herstellungskosten aufgewendet hat, um diesen Raum
insgesamt zu nutzen. In diesem Fall wird der dem ande-
ren Miteigentümer gehörende Anteil grundsätzlich nicht
wechselseitig angemietet und vermietet. Sein Nutzungs-
recht bezieht sich einkommensteuerrechtlich auf den
ganzen Raum. Eine solch günstige Fallkonstellation liegt
jedoch gerade nicht vor, wenn das Büro von beiden
Partnern genutzt wird.

In der Praxis bedeutet dies in Hinblick auf die ungünstige
Steuerregelung, dass der eine Partner ohne steuerlich
akzeptiertes Arbeitszimmer diesen Raum nicht mehr
nutzt. Das verdoppelt dann sofort das Abzugspotential
des anderen Gatten.

Doppelte Haushaltsführung: Bei
Wohnsitz am Wohnort der
Lebensgefährtin privat
(Val) Begründet ein Steuerpflichtiger neben seiner fort-
bestehenden Wohnung am Beschäftigungsort ohne zeit-
lichen Zusammenhang mit der Geburt eines gemeinsa-
men Kindes einen weiteren Hausstand am Wohnort
seiner Lebensgefährtin, liegt das auslösende Element für
die Aufsplitterung des Wohnens auf zwei Haushalte im
gemeinsamen Zusammenleben.

Keine WerbungskostenKeine Werbungskosten

Es ist daher privat und nicht beruflich veranlasst. Dies
hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf zur so genannten
«Doppelten Haushaltsführung» entschieden. Deswegen
seien die Kosten der Zweitwohnung nicht als Werbungs-
kosten zu qualifizieren, so das FG.

Der Bundesfinanzhof hat die Revision gegen diese Ent-
scheidung zugelassen. Das Beschwerdeverfahren wird
unter dem Aktenzeichen VI R 34/09 als Revisionsverfah-
ren fortgeführt.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 14.08.2008, 11 K
1160/07 E
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